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I Allgemeines / Geltungsbereich

(1) Unsere AVL gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von
unseren AVL abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt. Unsere AVL gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren AVL abweichender Bedingungen
des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag
schriftlich niedergelegt.
(3) Unsere AVL gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von
§ 310 Abs. 1 BGB.

II Angebot / Angebotsunterlagen

(1) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus dem Angebot oder
der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
(2) Unter Zugrundelegung unserer AVL führen uns erteilte Aufträge
erst dann zum Vertragsabschluß, wenn sie durch uns schriftlich
bestätigt worden sind, oder wenn wir mit der Vertragsausführung oder
mit Lieferungen begonnen haben. Nebenabreden und Änderungen
bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
(3) Auch bei von uns bestätigten Aufträgen sind wir von einer
Lieferverpflichtung entbunden, wenn uns die Lieferung oder Teillieferung
wegen unvorhergesehener unverschuldeter Hindernisse unmöglich ist
oder wird. Solche Gründe sind z.B. behördliche Anordnungen, höhere
Gewalt oder Ausbleiben der rechtzeitigen und richtigen Selbstbeliefe-
rung.
(4) Die zu unseren Angeboten gehörigen Unterlagen wie Abbildungen,
Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd
maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
sind.
(5) Wir übernehmen keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine
irgendwie gearteten Garantien, es sei denn, hierüber wurde eine
ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit dem Kunden geschlossen.

III Preise / Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt,
gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung und
Versand; diese werden gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungs-
stellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinba-
rung.
(4) Wir behalten uns vor, Lieferungen nur gegen Vorauskasse oder
Nachnahme vorzunehmen, insbesondere bei Erstaufträgen oder nach
vorangegangener Überschreitung von Zahlungsfälligkeiten.
(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rech-
nungsdatum zur Zahlung fällig.
(6) Zahlungen gelten bei uns erst dann als eingegangen, wenn wir
über sie verfügen können.
(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns
anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
(8) Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Kunde, vorbehaltlich der
Geltendmachung weiteren Schadens durch uns, Verzugszinsen in Höhe
von 5% über dem jeweiligen Basissatz der Europäischen Zentralbank
an uns zu entrichten.
(9) Geht fristgerecht keine Zahlung bei uns ein, machen wir mit der
Nichtbelieferung von unserem gesetzlichen Zurückhaltungsrecht
Gebrauch und erklären damit, die Erfüllung auszusetzen.
(10) Werden uns nach Vertragsabschluß Umstände bekannt, welche
die Kreditwürdigkeit des Kunden herabmindern, können wir vom Vertrag
zurücktreten, unabhängig von Fälligkeiten, die sofortige Bezahlung oder
die Herausgabe der bereits gelieferten Ware verlangen.

IV Lieferfrist

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferfrist setzt die Abklä-
rung aller technischen Fragen sowie den Eingang einer eventuell
vereinbarten Anzahlung voraus.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des
Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt
vorbehalten.
(3) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der
Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder dem Kunden die
Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
(4) Unvorhergesehene, unvermeidbare Ereignisse bei der Herstellung
und sonstige Hindernisse wie höhere Gewalt, Arbeitskämpfe oder
sonstige Störungen im eigenen Betrieb oder in den Betrieben unserer
Zulieferanten sowie verspätete Lieferungen unserer Zulieferer berechti-
gen uns, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung zu verlängern.
Wir werden dem Kunden Beginn und Ende derartiger Umstände
baldmöglichst mitteilen.
(5) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
(6) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (5) vorliegen, geht die
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechte-
rung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der
zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2
Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzli-
chen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden
Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein
Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
(8) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der
Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der
Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(9) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der
von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
(10) Soweit wir uns im Verzug befinden und dem Kunden hieraus ein
Schaden entsteht, kann der Kunde eine Verzugsentschädigung fordern.
Diese beträgt für jede volle Woche der Verzögerung 0,5 %, im ganzen
aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung,
der infolge der Verzögerung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß
benutzt werden kann. Der Kunde kann im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, soweit die Verzögerung
der Lieferung von uns zu vertreten ist.
(11) Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, so werden
ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die
durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung in unserem
Werk mindestens jedoch 0,5 %. des Rechnungsbetrages für jeden

Monat berechnet. Wir sind jedoch berechtigt, nach Setzung und
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den
Liefergegenstand zu verfügen und den Kunden mit angemessener
verlängerter Frist zu beliefern.
(12) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben
vorbehalten.

V Gefahrenübergang / Verpackungskosten

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
(2) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt
der Kunde.
(3) Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Kunden nicht
unzumutbar ist.
(4) Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn diese unwesentliche
Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet der Rechte aus Abschnitt
VI entgegenzunehmen.
(5) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde
zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft
ab auf den Kunden über. Wir sind in diesem Fall verpflichtet, eine
Versicherung auf Wunsch und Kosten des Kunden zu bewirken.
(6) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der
Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen. Der Kunde ist
verpflichtet, diese auf eigene Kosten zu entsorgen.

VI Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach
seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder
zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbe-
seitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht
dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem
Erfüllungsort verbracht wurde, es sei denn, das Verbringen entspricht
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache.
(3) Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen
unterliegender Wahl unsererseits auszubessern oder neu zu liefern, die
sich innerhalb der Verjährungsfrist infolge eines vor dem Gefahrüber-
gang liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerhafter Bauart,
schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar
oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstel-
len. Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich zu
melden. Offensichtliche Mängel und solche, die durch eine Untersu-
chung des Kaufgegenstands nach Erhalt erkennbar sind, sind dagegen
zur Erhaltung der Mängelrechte unverzüglich - spätestens innerhalb von
10 Tagen nach Auslieferung - uns schriftlich anzuzeigen. Die vorste-
henden Regeln gelten auch für Teillieferungen. Handelsübliche
geringfügige Abweichungen in der Herstellung, Konstruktion oder
Farbgebung stellen keine Mängel dar.
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
(5) Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus
nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachge-
mäße, schadensverursachende Verwendung, fehlerhafte Montage bzw.
Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung,
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel,
Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Bau-
grund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern
sie nicht auf ein Verschulden unsererseits zurückzuführen sind.
(6) Zur Vornahme aller von uns nach billigem Ermessen notwendig
erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde
nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu
geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden
Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unver-
hältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind,
oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der
Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu
lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.
(7) Für die Beseitigung des Mangels und / oder die Ersatzlieferung
einer mangelfreien Sache läuft die Gewährleistungsfrist gerechnet von
der Absendung der mangelfreien Sache an bzw. nach Beendigung der
Mangelbeseitigung bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungs-
frist für den Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an dem
Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsar-
beiten verursachten Betriebsunterbrechung verlängert.
(8) Ausgenommen von der Gewährleistung sind Verbrauchsmateria-
lien, wie z.B. Lampen, Sicherungen, Batterien und ähnliches. Sonderbe-
stimmungen gelten für Geräte, die wegen ihrer technischen Konstruktion
mit kürzerer Gewährleistungsfrist ausgestattet sind; in diesen Fällen gilt
auch für uns die jeweilige kürzere Gewährleistungsfrist.
(9) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der
Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadens-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
(10) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schaden begrenzt.
(11) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt
der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (4)
auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens
begrenzt.
(12) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(13) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die
Haftung ausgeschlossen.
(14) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate,
gerechnet ab Gefahrenübergang.
(15) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478,
479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab
Ablieferung der mangelhaften Sache.

VII Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Abschnitt
VI vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss,
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche
auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle
eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz
nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

VIII Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang
aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem
Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der
Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach
Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwer-
tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln;
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-,
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind,
muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der
Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage
gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstan-
denen Ausfall.
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt)
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur
Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht
einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät
und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist
aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den
Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegens-
tänden untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaend-
betrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenstän-
den zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der
Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so
gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum für uns.
(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert
unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10%
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

IX Eigentums- und Urheberrechte / Vervielfältigungs-
rechte

(1) An jeglichen, dem Kunden von uns zur Verfügung gestellten
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht vor. Dies gilt
auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet
sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde oder Angebots-
empfänger unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Wir
verpflichten uns, jegliche vom Kunden uns zur Verfügung gestellten
Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.
(2) Es ist unseren Kunden ohne vorherige schriftliche Genehmigung
durch uns ausdrücklich verboten, unsere Software, Dokumente oder
sonstigen Unterlagen zu kopieren, zu übersetzen oder sonst wie zu
verändern oder anpassen.

X Ausfuhr-Kontrollbestimmungen

(1) Bestimmte Waren unterliegen deutschen und / oder ausländischen
Ausfuhrkontrollbestimmungen. Der Kunde verantwortet die Einhaltung
der einschlägigen Bestimmungen im Falle der Weiterlieferung in das
Ausland.

XI Gerichtsstand / Erfüllungsort

(1) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen uns und dem Kunden
ist unser Geschäftssitz. Uns wird das Recht eingeräumt, Klage an jedem
anderen, für den Kunden begründeten, Gerichtsstand zu erheben.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des
UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

XII Änderungen / Unwirksamkeitsklausel

(1) Sollte eine Bestimmung dieser AVL ganz oder teilweise unwirksam
sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AVL dennoch
wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt dann eine
wirksame Bestimmung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung
verfolgten wirtschaftlichen Ziel am nächsten kommt.


